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Vorlage Nr. 101.19.195 
 
 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der 
öffentlichen Feuerwehren in der Stadt Kassel (Feuerwehrgebührensatzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtrat Dirk Stochla 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle 
  
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neufassung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der öffentlichen Feuerwehren 
in der Stadt Kassel (Feuerwehrgebührensatzung) in der aus der Anlage 1 zu 
dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
 
Begründung: 
 
Eine grundlegende Überarbeitung der Feuerwehrgebührensatzung ist zur 
Anpassung an technische Entwicklungen und Rechtsänderungen erforderlich 
geworden. 
 
Als Orientierung diente hierbei das gemeinsame Satzungsmuster des Hessischen 
Städtetages, des Hessischen Städte- und Gemeindebundes und des Landesfeuer-
wehrverbandes Hessen. 
 
Eingeführt wird eine Gebührenpflicht für aufgewendete Sonderlöschmittel bei 
Bränden in Gewerbe- und Industriebetrieben (§ 2 Abs. 1 Nr. 5) sowie für nicht 
angezeigtes, nach § 3 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung über die Beseitigung von 
pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen vom 17. März 1975 
(GVBl. I S. 48) anzeigepflichtiges Verbrennen von Abfällen (§ 2 Abs. 1 Nr. 8). 
 
Gebührenpflichtig sind ferner Leistungserbringer im Rettungsdienst oder beim 
Krankentransport, wenn diese sich zur Erfüllung ihres Rettungsdienst- oder  
 
Krankentransportauftrags der Unterstützung der Feuerwehr bedienen (§ 2 Abs. 4 
Nr. 4), Fahrzeughalterinnen oder Fahrzeughalter, wenn die Fehlfunktion des auf 
dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems in Kraftfahrzeugen 
deren Betrieb zugeordnet werden kann (§ 2 Abs. 4 Nr. 5) sowie Betreiberinnen 
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2 von 2 oder Betreiber eines TPS-eCall-Systems, wenn technisch bedingte Falschalarme 
oder böswillige Alarme im Rahmen eines TPS-eCall-Notrufes durch Dritte 
übermittelt werden (§ 2 Abs. 4 Nr. 6). 
 
Die Grundlagen der Gebührenbemessung in § 3 werden präzisiert. 
 
Eingefügt wird eine Regelung, nach der bei Feststellung einer allgemeinen 
Schadenslage aufgrund von Naturereignissen (§ 61 Abs. 5 Satz 3 HBKG) von der 
Erhebung von Gebühren für Feuerwehreinsätze abgesehen werden kann (§ 8). 
 
Zukünftig kann die Übernahme bestimmter gebührenpflichtiger Tätigkeiten von 
einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden (§ 9). 
 
Das als Anlage 2 beigefügte Gebührenverzeichnis wird auf Grundlage einer 
aktuellen Personalkostenberechnung (Stand: 11. November 2020) sowie einer 
neuen detaillierten Fahrzeugliste (Stand: 31. Januar 2019) neu gefasst. 
 
Die Vorschriften der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Durchführung der Gefahrenverhütungsschau in der Stadt Kassel vom 27. August 
2001 (Gefahrenverhütungsschau-Gebührensatzung - GVSGEBS -) werden in die 
Feuerwehrgebührensatzung übernommen; die GVSGEBS tritt außer Kraft. 
 
Der Tarif für besondere Leistungen der Berufsfeuerwehr der Stadt Kassel vom 26. 
April 1973 in der Fassung der ersten Änderung vom 13. Dezember 1982 tritt 
ebenfalls außer Kraft, da dieser gegenstandslos geworden ist. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 30. August 2021 entsprechend 
beschlossen. 
 
 
Christian Geselle 
Oberbürgermeister




